
Betriebswirtschaft und Organisation ) 

Auswirkung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes a,uf die 
Berechnung delr Nachsorgel<osten einer Deponie 
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Deponien verursachen Nachsorgekosten. 

Mit Einführung des Bilanzrechtsmo
dernisierungsgesetzes (BiIMoG) in 
2009 wurden neue Regelungen ge 

troffen , die Auswirl<ungen gerade 
auch auf die Bilanzierung von de
poniebetreibenden Unternehmen 

und Einrichtungen haben. Hatten die 
Entsorgungsträger für das Geschäfts
jahr 2009 noch die Wahlmöglichkeit, 

die neuen Bilanzierungsvorschriften 
anzuwenden, so sind diese für Ge 
schäftsjahre, die ab dem 1.Januar 2010 

beginnen, verpflichtend. Für den WZV 
(Wege-Zweckverband der Gemeinden 
des Kreises Segeberg, Bad Segeberg) 

war das die Veranlassung, das bis
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herige Berechnungsmodell und den 
rü ckgestellten Nachsorgekosten be
trag für die Zentraldeponie Damsdorfl 

Tensfeld vom Unternehmen Pricewa
terhou seCoopers, Kiel , überprüfen zu 
lassen . 

Hinsichtlich der Bewertungsvor
schriften für Rückstellungen l<ümmt 

es nach den neuen gesetzlichen Vor
schriften zu einschneidenden Än
derungen: Mit der Neufassung des § 

253 HGB wird eine neue Grundlage 
für die Bestimmung des Verpflich
tungsbetrages geschaffen . Demzufol

ge sind Verbindlichkeiten zu ihrem 

Erfüllungsbetrag und Rückstellungen 

in Höhe des "nach vernünftiger I<auf
männischer Beurteilung notwendigen 

Erfüllungsbetrages" anzusetzen. 

Damit wird klargestellt, dass bei der 

Rü ckstell u ngsbewert'U ng zu I<ü nftige 
Preis- und Kostensteigerungen zwin
gend in die Bewertung einzubeziehen 

sind. Zusätzlich mü ssen I<ünftig alle 
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit 
von mehr als einem Jahr (also gera

de auch die Deponierückstellungen 
für Rekultivierung und Nachsorge) mit 
einem fristenl<üngruenten Marktzins

satz abgezinst werden. Diese Markt


